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im Sommer in Philadelphia elf Frauen ge-
gen den Willen des leitenden Bischofs
und der jahrhundertealten anglikanischen
Tradition zu Pfarrerinnen ordiniert wor-
den sind, meldet der Evangelische Presse-
dienst im September, dass die Ordination
vom «Haus der Bischöfe» für ungültig er-
klärt worden sei. Der Entscheid fiel mit
128 gegen 9 Stimmen bei 10 Enthaitun-
gen klar aus. Die Bischöfe zeigen zwar
Verständnis, dass diese Massnahme für
die Frauen nicht leicht sei, sie fügen
aber hinzu, dass «im Werke Gottes Zweck
und Mittel einander entsprechen» müss-
ten. Die betroffenen Frauen äusserten sich
bestürzt und betrübt über diese Entschei-
dung. Auch von offiziellen kirchlichen
Kreisen wurde dieser Entschluss bedauert.

Japan
In der Stadt Nagoya wurden zwei weibli-
che Angestellte des Rundfunksenders we-
gen Überschreitung der Altersgrenze von
30 Jahren entlassen. In zweiter Instanz
entschied nun ein Gericht, dass die beiden
32 und 35 Jahre alten Angestellten wieder
einzustellen seien. In der Tatsache, dass
männliche Angestellte 25 Jahre länger für
die Rundfunkgesellschaft arbeiten dür-
fen, erblickte das Gericht eine verfas-
sungswidrige Diskriminierung der weibli-
chen Arbeitnehmer.

Spanien
In Spanien wird demnächst wenigstens in
der Arena volle Gleichberechtigung wal-
ten, nachdem die spanische Regierung
das Verbot über die Zulassung weiblicher
Matadore aufheben will. Eine junge Spa-
nierin, Angela Hernandez, hat sich seit
Jahren für die Aufhebung des im Jahr
1936 erlassenen Verbotes eingesetzt und
sich sogar an den obersten spanischen
Gerichtshof gewandt.

Eine Frau an der Spitze
der Unesco
Die Organisation der Vereinten Nationen
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur hat
erstmals eine Frau an die Spitze gewählt.
Es handelt sich um die Ungarin Magda
Joboru, Generaldirektorin der Ungarischen
Nationalbibliothek.

Beitritt zur
Menschenrechtskonvention
Im Oktober hat der Nationalrat die im
Dezember 1972 vom Bundesrat erteilte
Unterschrift ratifiziert. Nachdem die Rati-
fikation durch den Ständerat bereits im
Juni erfolgt ist, wurde nun der Beitritt
der Schweiz zur Menschenrechtskonven-
tion endgültig. Die schweizerische Un-
terschrift ist jedoch, wie in der Aus-
gäbe 9/10 1974 der «Staatsbürgerin» aus-
führlich dargelegt, mit zwei Vorbehalten —
sie beziehen sich auf die administrative
Versorgung ohne Gerichtsurteil und auf
die fehlende Öffentlichkeit bei Urteilsver-
kündungen — und zwei Auslassungen —
die NichtUnterzeichnung der Zusatzproto-
kolle 1 und 4 — verbunden. Ein Referen-
dum gegen den Beitritt ist nach Beschluss
des Nationalrates nicht möglich.

Neue Mitglieder unseres Vereins
Als neue Mitglieder unseres Vereins heis-
sen wir herzlich willkommen:
Frau Mädi Thommen-Streuli, Im Seewadel
16, 8105 Regensdorf,
Frau Verena Läubli, Girhaldenweg 6, 8048
Zürich
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